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Beherbergung von Flüchtlingen im Bezirk Neukölln 

 

Fragestellung des Bezirksverordneten: 

 

1. Wie viele Beherbergungsplätze wurden im Jahr 2023 im Bezirk Neukölln für Flüchtlinge zur 

Verfügung gestellt? 

2. Wie schlüsseln sich die Anzahl der im Bezirk untergebrachten Flüchtlinge nach der jeweili-

gen Unterbringungsart in den Jahren 2017-2023 auf (z. B. Hotels, Hostels, Pensionen. Bitte 

nach Jahren und den entsprechenden Unterbringungsarten aufschlüsseln.)? 

3. Gibt es Objekte, die zwangsweise seit 2017 an den Bezirk vermietet wurden oder werden? 

4. Wenn ja, welche Art und Anzahl umfassen oder umfassten diese Objekte? 

5. Wie hat sich die Anzahl der untergebrachten Flüchtlinge in den Jahren 2017, 2018, 2019, 

2020, 2021, 2022 und 2023 im Bezirk entwickelt (Bitte nach der Anzahl und den jeweiligen 

Jahren aufschlüsseln.)? 

6. Wie haben sich die Kosten für die untergebrachten Flüchtlinge in den Jahren 2017, 2018, 

2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 im Bezirk entwickelt (Bitte nach den Kosten und den 

jeweiligen Jahren aufschlüsseln.)? 

7. Welche Kostenarten für die Flüchtlinge werden durch das Land Berlin getragen? 

8. Welche Kostenarten für die Flüchtlinge werden durch den Bezirk Neukölln getragen (Bitte 

nach den verschiedenen Kostenarten mit den entsprechenden Ausgaben aufschlüsseln.)? 

 

 

 

 



Antwort des Bezirksamtes: 

 

Sehr geehrter Herr Vorsteher, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrter Herr Hohmann, 

 

das Bezirksamt beantwortet Ihre Kleine Anfrage wie folgt: 

 

Mit Blick auf die Unterbringung bzw. wie in der Überschrift der Kleinen Anfrage genannt „Be-

herbergung“ von Geflüchteten im Bezirk Neukölln weise ich darauf hin, dass nicht der Bezirk, 

sondern das LAF für die Unterbringung von Geflüchteten mithin auch für die Belegung von 

Aufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete verantwortlich ist. Die 

damit verbundenen Aufgaben verteilen sich im LAF auf die Abteilungen II (Verwaltung von 

Unterkünften) und Zentraler Service – ZS (Vergabe). Dazu gehören unter anderem auch die 

Übernahme und Überprüfung des fertigen Objekts, die Ausstattung und Belegung neuer Un-

terkünfte, die Sachbearbeitung im laufenden Betrieb und die Überprüfung der mit den Betrei-

bern vertraglich vereinbarten Leistungen. 

 

Der Fragesteller zielt auf den Personenkreis „Geflüchtete“ ab. In den Bezirken erhalten grund-

sätzlich nur Personen Leistungen nach dem AsylbLG, die zur Ausreise verpflichtet sind, diese 

aber aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen bislang nicht vollzogen werden kann. 

 

Die Antwort auf alle Fragen lautet daher "Fehlanzeige" da der Personenkreis, für den das Amt 

für Soziales zuständig ist, keine Personen mit dem in Rede stehenden Status sind. 

 

 

Martin Hikel 

Bezirksbürgermeister 

 


